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 Veröffentlicht am 20.12.1995

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §19;

VwGG §33 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Eine Versetzung auf Ersuchen des Landeslehrers in einen anderen Schulbezirk bewirkt nicht Klaglosstellung, jedoch

Gegenstandslosigkeit der Beschwerde gegen eine frühere Versetzung von Amts wegen.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive

Rechtsverletzung Besondere Rechtsgebiete Dienstrecht
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